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GLAUBE UN OLLIISCHE (n

Von Martın Honecker

DiI1ie rage ach dem Verhältnis VON Glaube und politischer Macht bereitet
evangelischen Christen besondere Schwierigkeiten und Verlegenheiten.
Wer die Ausstellung »Preußen. Versuch einer Bilanz« esucht hat, ist
versucht, formulieren: Glaube die politische Macht un! wuüßte
zugleich, dafß dies schwerlich christlicher Glaube se1in annn Wer die
Ereignisse dieser Tage anläfßlic der Hauserraumungen ın Berlin etrach-
CL, dem liegt 65 ahe formulieren: Glaube angesichts politischer
Ohnmacht. In dieser Sıtuation seien drei Überlegungen angestellt, nämlich

Symptomen, geschichtlichen Ursachen und theologischen
Aufgaben, VOI welche dieses ema stellt.

Vortrag 1n Berlin September 1981 VOT der Landesgruppe Berlin der
Luther-Gesellschaft.

Der Vortrag nımmt teilweise Gedanken und Formulierungen auf 4AUus meıner
Abhandlung »Evangelische Theologie VOT dem Staatsproblem« Rheinisch-Westtfäli-
sche Akademie der Wissenschaftften, ortrage 254, Opladen, Westdeutscher Ver-
lag, 1981 ort en sich uch umfassendere Literaturnachweise.
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ymptome für eıne verbreitete Unsicherheit In der Einstellung VoNn

evangelischen Christen ZUT politischen Macht sind unübersehbar eın
Protest, keine Demonstration raucht auf eine Beteiligung evangelischer
Namen und („ruppen verzichten. uch in der aktuellen politischen
Diskussion den rieden spielt die Einschätzung politischer Macht eiıne
ZW arlr hintergründige, aber gleichwohl zentrale und reale Rolle SO hat die
Kirchenkanzlei der 1mM Juli 1981 auf eine »Anfrage evangelischer
Christen in politischer Verantwortung die Kirche« 4US dem Evangeli
schen Arbeitskreis der CDU-CSU eiNne Antwort gegeben, der S1€e aufge
ordert Wr 1ese Anfrage des Evangelischen Arbeitskreises der (CDU geht
beispielsweise VO  w} der »Solidarisierung« evangelischer astoren mıiıt Haus-
besetzern aus und erweiıterte dies grundsätzlich ZUrTr Frage: »Entsc.  igt
oder rechtfertigt einNne verstaändliche mpoOrung ber einen Mifßstand, auch
dann WeNnn sS1€e 1m (:ew1lssen begründet 1st, die Gefährdung oder SdI
Zerstorung der geWl. vorläuftigen Rechtsordnung? « ere agen
beklagen sodann das 1setzen politischer Auseinandersetzungen durch
bekenntnishafte Entscheidungen oder die Gefahr, da{fß Sachentscheidungen
eligiös aufgeladen werden. Strittig 1st gegenwartıg VOT allem die rage der
Friedenssicherung Ist 11UT erjenige Christ, der auf Waffengebrauch PrIINZ1-
piell verzichtet? der gibt c5 nicht auch eine theologische und sittliche
Berechtigung dazu, das en unde VO  w Mitmenschen außerstenfalls
auch Urc. die rohung und den Eiınsatz VO  a Gewalt schützen? ibt
c5 nicht auch die Pflicht, die Rechtsordnung als relative Ordnung eshalb

schützen, weil iInan »ihre Funktion als VOI (2O0t* gegebene otordnung«
achtet? 1ese Anfrage spıtzt sich auf die rage ach dem demokrati-
schen Rechtsstaat, der die Barmer ese »nach göttlicher Anord
NUunNng die Aufgabe hat, iın der och nicht erlösten Welt ach dem
menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter rohung
und Ausübung VO  5 Gewalt für ec und Frieden SOT.  « der kann
und mMu vielleicht heute, ZU Teil unter Berufung auf den Absolut
heitsanspruch Christi, die christliche Haltung NUur die eıner »konsequen-
ten Verweigerung« sSe1in » IIe Frage ach dem Staat stellt sich
dringender, als auch innerhalb der Kirche der in uLlserIer Gesellschaft
weitverbreitete Widerspruch sichtbar wird, da{fß der Staat einerse1ıts 1m
Leistungsbereich immer weıter in AnspruchSwird, während
seE1INe Ompetenz 1 Ordnungsbereich immer mehr angezweifelt wird«.
Im Bild gesagt uch 1n der Kirche ist C555 gelegentlich üblich, sich VO
Staat verköstigen lassen; zugleich aber hält man c5 für zulässig, diesen
Staat beschimpfen, Ja gelegentlich auch ach ihm treten Darın zeigt
sich doch ohl eine große geist1ige Verunsicherung.

{die Kirchenkanzlei der hat auf diese Anfrage hin sich deutlich
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und ditferenziert eäußert S1e hält die esorgn1s 1 Blick auf das Staats-
verständnis grundsätzlic. für berechtigt. Freilich ist die Antwort der
Kirchenkanzlei mi1it Schuldzuweisungen 1m einzelnen zurückhaltend,
zurecht: Denn wichtiger als die beste Theorie 1st »die 1n anschaulichen
und werbenden Vorbildern reprasentierte konkret gelebte Überzeugung«.
uch haben alle Parteiıen 1ın Wahlkämpfen und öffentlichen Außerungen
immer wieder nicht der Glaubwürdigkeit 1n der Offentlichkeit gedient. S1e
selbst treten häufig mıiıt Bekenntnissen, mi1t Sachargumenten,
hervor, etwa mıiıt Bekenntnissen ZUT Wirtschaftsor:  ung, ZUT: Marktwirt-
SC Bereıits 1n der eıt der Weılımarer Republik beklagte der Staatsrecht-
ler Rudaolf£ MEN! gleiches »[Jer Gegenwart droht der Staatsbürger e!-
zugehen 1m änger der politischen Kontession, 1n den absorptiven,
religionsähnlichen Ansprüchen der großen politischen Bewegungen«*.

Ferner WAar gibt 6S heute unbestreitbar eine Politisierung der Kirche.
ber die Ursache dieser Politisierung ieg nicht 11UT 1n der Kirche selbst
Politiker aller Parteien en ın den etzten ahren die Politisierung er
Lebensbereiche zugelassen und gefördert. Dafiß c5S In der Politik Jlau:
benskämpfen kommt, ist also nicht allein und nicht VOT allem der Kirche
anzulasten, auch wenn CS e1in schwerer Mißstand 1St, WEn politische
Gegensätze innerhalb der Kirche v 9 M Glaubensstreit tühren

Diese S  'J aktuelle, Thematik hrt also VOT das Verhältnis VO  a}
Glaube und Politik, oder W1e ich SCHAUCI möchte: Von christlichem
Glauben und politischer aC LDDenn christlicher Glaube hat VOIl seinem
Ursprung her e1in anderes Verhältnis Z politischen Macht als etwa der
Islam, der nicht die Unterscheidung VO  5 eligion und Staat kennt und
dessen orıginare Staatsidee eshalb nicht der weltliche Staat, sondern die
Theokratie ist ber auch VO alten Israel unterscheidet sich das Christen-
tum, indem die Gemeinde, die es1a VO nationalen Verband löst
und die Kirche als das Volk Ottes nicht schon durch die Volkszugehörig-
eıt bestimmt ist SO hat Max Huber, eın ın der ökumenischen Bewegung
sehr engagılerter Schweizer Jurist, bereits 1934 gesagt »[Jas Kreuz VOIl

Golgatha ist aber nicht 1U das radikale Neın Gottes dem politischen
Messianismus der Juden, sondern allem politischen Mess1ianısmus w1e

aller menschlichen Selbstvergottung«? Insofern ist eiıne Theopoliti
ZWAar 1m Judentum theologisc. möglich, WE auch den Bedingun-
SCH einer industrialisierten, aufgeklärten Gesellschaft 1Ur sehr schwer

Smend, Bürger und Bourgeo1s, 1n Staatsrechtliche Abhandlungen, Berlin,
324

Max Huber, Evangelium und soziale Bewegung, 1n Iıie Kirche und das Staats-
problem 1ın der Gegenwart, 1935“, 60



durc.  ar ber mi1t christlichem Glauben ist eine derartige Auffassung
aum vereinbar, auch WCI111 c5 einzelne evangelische Theologen giDt,
welche das IC Gottes rdisch verwirklicht sehen wollen.

Ich möchte 1U  m nicht derartige Symptome weıter beschreiben und
AT  en Wer sich informiert, besitzt dazu hinreichendes Anschauungs-
material. Vielmehr soll dies lediglich Anlaf® grundsätzlichen Überle-

eın DiIie angedeuteten Schwierigkeiten sind Ja nicht L1LLUT vereın-
zelte Mißstände und Entgleisungen, sondern ymptome einer hintergrün-
digen oder untergründigen Verlegenheit, Unsicherheit, welche die
Gesamtlage 1n der evangelischen Kirche und eologie kennzeichnen.
Will 11Aan diese Lage freilich verstehen, ann InNnan nıicht deren
Ursachen in der Jungsten deutschen Geschichte und Kirchengeschichte
vorbeigehen.

11

a Martın Luther hatte sich 526 1n der Schrift »Ob Kriegsleute auch 1n
seligem an! sSe1IN können« ge  ML, se1it der Apostel eıt das weltli
che Schwert und Obrigkeit niemals klar beschrieben und herrlich
gepriıesen worden sel, wI1e se1ne Feinde bekennen müßlten?. Der
Retormator wollte mıiıt dieser Erklärung damals sich den Vorwurf
schützen, die reformatorische Lehre richte sich aufrührerisch die
Obrigkeit. LDamıit verglichen lassen heutige Stimmen 4US evangelischer
Theologie und Kirche zweitelhaft werden, ob Von der Theologie sinnvoller-
wWwe1se theologische Aussagen Z Staat überhaupt emacht werden kön
1IC  3 Wolfgang Trillhaas, eın VOIL lutherischer Tradition gepragter Theo-
loge, meınte bereits 1956, » da-{ä bis ZUT Stunde die Demokratie für sS1e (die
utherische Theologie] das eigentlich unbewältigte Problem darstellt«4.
Di1ie reformatorischen edanken ber die weltliche Gewalt reichen aum
och aus Z.UT Bewältigung uUNlSscCcIeT heutigen Staatsprobleme. Bischof Otto
Dibelius, ein bekanntermaßen konservativer Mann, hat zeıt se1iNeESs Lebens

und nicht erst 1n der Obrigkeitsdebatte 1959 den modernen Staat als

Luther, Kriegsleute uch 1n seligem Stand sSe1inNn können, 526, I9I 2‘Sl

Wolfgang Trillhaas, Die lutherische Lehre VOoNn der weltlichen Gewalt und der
moderne aat, 1n Hans Dombois/Erwin Wilkens (Hg), Macht und Recht eıtrage
ZUX lutherischen Staatslehre der Gegenwart, 1956, 22—33, ıta 76
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einen Leviathan bezeichnet, dem die Kirche UTr widerstehen kann und
mu{ Der Staat trıtt in diesem Bild heutiger politischer Wirklichkeit
lediglich als der natürliche e1N! Jesu Christi 1n Erscheinung

eVOoOr urz erorter werden kann, welche geschichtlichen Ursachen
dieser eranderung ın der Beurteilung des Staates geführt haben, sind
jedoch 7Zzwel grundsätzliche Einsichten festzuhalten, die nicht aufgegeben
werden können.

a| Evangelischer Glaube verfügt nicht ber eine zeitlos gültige, In sich
geschlossene Staatslehre IIie evangelische Staatslehre gibt 6S nicht; des-
halb ist in der Überschrift bewußt die Rede SCWESCH VO:  w »politischer
Macht« Die wenıgen Anweıisungen des Neuen TestamentsZVerhalten
des Christen gegenüber der Obrigkeit sind zeıt- und situationsbedingt; sS1e
betretffen die amaligen staatlichen Gegebenheiten. ıne heutige ethische
Antwort kann daher ihrerseits nicht anders gegeben werden denn 5  J

s1e als Reaktion auf Herausforderungen und TODIeEeMEe versteht, VOI
die WIT heute gestellt Ssind. Man mu{l deshalb die Fragen edenken, auf
welche die Antworten sich beziehen sollen. Dabei wird dann jeweils
prüfen se1nN, ob diese Antworten mehr als rein ze1  edingte Elemente und
Aussagen enthalten, ob also ausschließlich die historische Siıtuation die
Antworten bestimmt und bestimmen dart i1st freilich mehr als
Paränese, welche den Christen in konkreten Sıtuationen anspricht, 11-
tert und TOStet S1e drängt ber die S1ıtuation hinausreichenden Einsich:
ten, auf Klärung VO  w Prinzıpien, Grundsätzen. mu{fß er dem Staat
vorgegebene Maisstäbe, w1e Menschenrechte, Grundnormen menschli-
chen usammenlebens und anderes mehr beachten.

Theologische Reflexion auf das Staatsverständnis ezieht immer auch
eın das Verhältnis VON Kirche aat, das sich zunächst einmal und
vornehmlich 1mM Staatskirchenrecht ausprägt. ber CS greift zugleich weıt
ber die institutionelle Ordnung der Beziehungen Von Staat und Kirchen
hinaus und umta(ßt die gesamte Einflußnahme der Kirche auf das politi-
sche eschehen 1n ihren vielfältigen Formen Dazu gehört der o  annte
Öffentlichkeitsauftrag der Kirche, der Ja nıicht 11UT die Träager der
politischen acht, sondern auch die gesamte Gesellschaft sich wendet.
Es ware also jer das gesamte Geflecht der Beziehungen VO  w rche, R
und Gesellsc mitzubetrachten. Von diesem Aspekt mu{l 1er abgese-
hen werden, wenngleich GT den ıntergrun er Überlegungen ZU

Staatsverständnis abgibt.
Zum Verständnis der heutigen Problemlage sind drei geschichtliche

Erfahrungen ın Anschlag ringen
a} 16 erst der irchenkampf stellt einen Wendepunkt in der vangeli-

schen 1C. des Staates dar Der Sturz der Monarchie in Deutschland I918



erschütterte bereits die geschichtlich gewordenen rundlagen derC
lische Kirche und der Kirchenverfassung.

Seı1it dem Reformationsjahrhundert War die kirchliche Verfassung 1mM
landesherrlichen Kirchenregiment mıiıt der staatlichen Obrigkeit und Ver:
fassung CNg verbunden. DiIie Forderung der Irennung des Staates VON der
Kirche traf deshalbh die evangelische Kirche ungleich stärker als die katho:
lische, deren Hierarchie 1n einer Weltkirche ucC.  alt tinden konnte und
die bereits 1M Kulturkampf gegenüber dem Staat { )ıstanz SCWONNCH hatte
ıe das I Jahrhundert bestimmende Idee eines universalen christli-

chen Staates Wal treilich schon durch den Kirchenrechtler Rudolph
Sohm und die Lutherforschung erschüttert worden. Fuür Sohm ist die
YC reın geistlich; die Rechtsordnung ist eine rein weltliche gelegen-
eıt Er meınte, ebensogut w1e VON eINemM christlichen Körperschaftsbegriff
könne man VOIl eINemM christlichen Begriff eines Schiefßgewehrs sprechen?.
Es se1 eine olge der 1m Katholizismus vollzogenen ermengung des
Christlichen mıiıt dem Rec.  ichen, WE sich einen christlichen
aa vorstelle.

Karl Holl, der große Lutherforscher erklärte gleiches »„FEinen christli-
chen Staat ennt Luther eben sowen1g WwW1e eın christliches Schusterhand-
werk«°6. LDIie Einsicht, dafß der Staat weltlich, »Säkular« sel, hatte sich also
schon VOTr 1918 durchgesetzt. Dies besagt zugleich, dafß D nicht Sache
evangelischen Glaubens se1ın kann, einen „christlichen« Staat ftordern.
Di1e Unterscheidung VonNn Staat und T Wal also theoretisch bereits
anerkannt. Dennoch wurde eine radikale Irennung 1918 NUurTr VOIl ußen-
seıtern verlangt S1e wurde dann auch VOIIl der Weılmarer Reichsverfassung
und VO Bonner Grundgesetz praktisch nicht adikal durchgeführt Man
kann die Stımmung ach dem Sturz der Monarchie nicht besser kenn:
zeichnen, als WeNnNn 1a  a} aus der Rede eiINeEs preufßischen Generalsuperin-
tendenten auf dem Dresdner Kirchentag 1091L zıtlert: »IIIe Herrlic.  eıt des
deutschen Kaiserreichs, der Iraum uUNscCICT Vater, der OILZ jedes Deut-
schen i1st dahin Miıt ihr der hohe Irager der deutschen acht, der
Herrscher und das Herrscherhaus, das WIT als Bannerträger deutscher
.TO. INN1g j1ebten und verehrten. [)as deutsche Volk, durch nab-
sehbare pfer C un! Blut, ÜUrCc. vieljähriges Hungerleiden eiıne
Umwälzung aller öffentlichen Verhältnisse hineingestürzt, liegt gebro-
chen Boden und blutet och iımmer A4Aus ausend en diesen

Rudolph Sohm, Wesen und Ursprung des Katholizismus, 1912° 8 Anm.
arl Holl, Luther L, 1932, 347
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usammenbruch 1st die evangelische Kirche der deutschen Retormation
tief hineingezogen«/.

Zusammenbruch des Kaiserreiches galt damals deswegen die
Sorge der Kirchenleitungen der Urganısatıon der Kirchenverfassung und
der Sicherung des kirchlichen Bestandes. ber die Bedenken betrafen nıicht
11UT die Neuordnung des Verhältnisses Von an: und rche, also das
Staatskirchenrecht. S1e erstreckten sich auch auf das Staatsverständnis,
auf die Legıtımitat der republikanischen Staatsordnung. Wıe tief die
Gegensätze reichten, 1e sich anhand eines Vergleichs der Aussagen VON

Karl Barth und Emanuel Hirsch zeıgen. Fuüur Hirsch Wartl der Staat der
Irager und Vollstrecker des Willens (:ottes in der Geschichte, eine chöp-
tungsordnung, 1n welcher der ensch sich erst ber die Tierheit erhe-
ben vermag®. VDer Junge Karl Barth ingegen ertet den Staat als den
Widersacher der »Revolution ottes schlechthin«?. ährend der eine die
Verabsolutierung des Staates vorbereitete, begründete der andere die MoOg-
ichkeit einer grundsätzlichen ehnung und Verneinung des Staates
Diese prinzipielle Einstellung reilich War iın beiden Fällen eın Hindernis
für die Wahrnehmung der konkreten institutionellen TODIeme des Staa-
tes |DITS Theologie verursachte adurch mıiıt eine Blindheit für die wirkli-
chen Aufgaben der Schaffung einer rechtsstaatlichen und demokratischen
Staatsordung. araus tolgt, da{ß die Ursachen des Versagens der vangeli-
schen Kirche gegenüber dem totalen Staat nicht 11UT 1mM Zeitgeschehen,
sondern auch 1n einer unzulänglichen theologischen ärung des Staats-
problems als solchem suchen Ssind. nter den astoren un! bei kirchli-
chen Persönlichkeiten Irte die Erschütterung des Protestantismus Urc
das Ende des ersten Weltkrieges einer weithin vorbehaltlosen Identifi-
kation mi1t dem nationalen Gedanken, dem, W as » Pastorennatıona-
lismus«

Der Kirchenkampf traf 1933 die evangelische Kirche und eologie
also faktisch unvorbereitet. araus rklärt sich die kritiklose Zustimmung
ZUr nationalsozialistischen Staatsvorstellung, nıicht NUurr bei den Deutschen
Christen. Bekanntlich bewertet der sDacner Ratschlag die nationalso-
zialistische Staatsordnung als » gut Regiment«, eın Regiment mıiıt „Zucht
und Ehre« und sieht den Totalitätsanspruch dieses Staates legitimiert

Moeller, Kirche und Monarchie, Ansprache auf dem ersten Deutschen
Evangelischen Kirchentag 1ın Dresden I919I z1it bei arl Kupisch (Hg], Quellen ZUT

Geschichte des deutschen Protestantismus, 1960, I43{1.
Emanuel Hirsch, Deutschlands Schicksal. aat, olk und Menschheit 1m

Lichte einer ethischen Geschichtsansicht, 1920
arl Barth, Der Römerbrief, Ausgabe 1919, 380
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Luthers Obrigkeitslehre. egen solche »Politische Theologie«, wel
che das Luthertum nicht immun War hatte freilich schon die
Barmer Theologische Erklärung Ma(ßstäbe gesetzt und Krıterien genannt.
»DIe chrift Ssagt UnNs, daß der aa ach göttlicher Anordnung die Aufgabe
hat, 1n der och nicht erlösten Welt, 1n der auch die Kirche steht, ach dem
Ma{ menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Andro:
hung und Ausübung VOIl Gewalt für ec und rieden SOTSCN. Die
Kirche erkennt 1n Dan und Ehrfurcht CGiott die Wohltat dieser
se1ıiner Anordnungen S1e erinnert Gottes Reich, ottes ebot und
Gerechtigkeit und damit die Verantwortung der Regierenden und
Regıierten. S1e und gehorcht der Kraft des Wortes, UrC. das Gott
alle Dinge tragt.« Der 1ın diesen Satzen bewußt vollzogene Verzicht auf
eine Aussage ber das esen des Staates ermöglicht eine klärende Bestim-
INUNg der ufgaben des Staates. [)as VOTAaUs die Unterscheidung Von

Kirche und Staat, darum die Absage eın Verständnis des Staates als »die
einz1ıge und totale Ordnung menschlichen Lebens«. er Staat wird, CS-
SCH der Aufgabe der rche, eineramenschlicher Einsicht und
menschlicher Verantwortung un! soll dem Recht und Frieden dienen. Der
Staat wird vermenschlicht. ET ist nicht der irdische Gott 1ese theologi-
sche Aussage bot ach 1945 den Ansatz für eiıne eindeutige MmMe der
rechtsstaatlichen Demokratie durch die evangelische Sozialethik. Dazu
steht die Barmer Erklärung mıiıt ihrer zweıten €se, wonach Jesus C:
STUS der Herr er Lebensbereiche sel, freilich 1n Spannung Während die
ese miıt ihrer Unterscheidung der ufgaben VOIl Kirche und Staat 1m
Sinne der Zweireichelehre deuten lst, bot die ese den Anknüp
ungspunkt für die Programm{formel der Königsherrschaft Christi
diese Spannung wird sogleic. 1mM grundsätzlichen Bereich och zurückzu-
kommen seın

C} Neben der rechtlichen Verselbständigung der evangelischen Kirche
gegenüber dem aa (I9 18) un den Erfahrungen mıiıt dem totalitären aa
ist 11U:  n als dritter Faktor ach 1945 der totale Zusammenbruch und die
Teilung Deutschlands nNneENNEN Damıt W al die Einheit der Natıon
beseitigt und die nationale Identität wurde raglic. Das Kriegsende hinter-
1eß 7zudem eın politisches akuum, das den Kirchen ZW arlr grofße Enttfal-
tungsmöglichkeiten einraumte, das aber zugleich Chancen und etähr
dungen enthielt. Denn 65 bestand die Versuchung, die Kirche selbst
sich als polıtıscher Faktor ZUI Geltung bringen trachtete. Den Kirchen,
der evangelischen w1e der katholischen, wuchs eiıne politische Autoriıtat
e die sich auf evangelischer Seıite ın Formulierungen w1e »Wächteramt
der Kirche«, Öffentlichkeitsauftrag und Öffentlichkeitsanspruch der Kır-
che niederschlug. ugleic. TE111C Z1ng der Riß der Teilung Deutschlands
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ebentfalls durch die Evangelische Kirche hindurch, die sich bis 1969 als
letzte gesamtdeutsche Instıtution verstand. 1ese Betonung der Einheit
der Evangelischen Kirche Deutschland ber die politischen und ideolo-
gischen Grenzen hinweg, kostete viele Kräfte und 4Wang schwierigen
Balanceakten Im politischen Bereich barg sS1e außerdem die Versuchung
einer gespaltenen Loyalität gegenüber den beiden Staaten 1n sich. Die
Geschichte des Verhältnisses VO:  e Protestantismus und Bundesrepublik
steht bis heute 1m Schatten des Bestehens eiINer evangelischen Christen-
eıt 1n Zwel Staaten mıiıt gegensätzlichen Staatsordnungen.

Damıt habe ich die einzelnen Wendemarken weni1gstens 1mM Groben
gekennzeichnet, welche der evangelischen Theologie eiıner euDe-
sinnung auf das Verhältnis VON Glaube und politischerCten Es

namlich geschic.  che Erfahrungen, die ZUI Aufgabe führten, die
Sicht des Staates 1n der theologischen Ethik LCUu durchdenken. Es ware
reizvoll, die unterschiedlichen Ansätze in der theologischen Ethik urz
mıiıt Nennung VON amen un! Argumenten vorzustellen. ber dafür 1st
1er nicht der Ort DiIie Stichworte Ordnungstheologie, christologische
Staatsbegründung und eschatologische Verneinung des Staates können 11UT

gestreift werden.
Lutherische und retormatorische Theologen sahen zunächst einmal 1m

Staat eine Ordnung, eine Verordnung Gottes, durch die (OFft mithilte der
»Staatlichkeit« menschliches Leben erhalten und sichern ll und die
Sünde eingedimmt werden soll Karl art. wandte sich eine mi(ß
braäuchlich 1mM eic theologisch ausgemunzte Ordnungstheologie und
suchte mithilte einer christologischen Staatsbegründung den Staat als den
außeren Herrschattsbereich Christi, als »Aufßenposten des christlichen
Gemeindelebens«109 ertassen. { dıe OS1t10N Barths wird mıiıt dem Stich-
WOTItTt »Königsherrschaft Christi« gekennzeichnet, weil ach ihr Christus
auch der Welt, 1n der Gesellschaft seine Herrschaft ausuübt. Radikalisiert
wird diese Posıtıion, WE Inan die Alternative aufstellt, könne
entweder Gott oder der politischen Macht gehorchen. Be1 Barth Wäal beides
och vereinbar. Der Marzxıst Irnst 0CC hat bereits VOTI einem halben
Jahrhundert 1M Buch »Ge1lst der tople« diese ese auf die griffige Formel
gebracht » Caesar aut Christus« entweder der Kalser oder Christus.

evangelischer Seıite führt die Übernahme dieser These dazu, dafß
lediglich Widerstand und Protest och als christlich zulässige Haltungen
gelten aßt Nur mıiıt einem einz1gen Zıtat se1 diese Position wenigstens
belegt. Da wird davon ausgecganscChH, CS estehe die Aufgabe christlich
politischer Bewegung 1m Kampf gesellschaftliche Gerechtigkeit und

arl Barth, Rechtfertigung und Recht, 1938, 33
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politische Freiheit«, 1n der »„Parteinahme für die konsequenteste Bewegung
1mM amp gesellschaftliche Gerechtigkeit und politische Freiheit, 1m
schlufß die »permanente Revolution« einer »Bewegung auf die kon
krete Utopı1e hin«1 Denn der Staat, der ach der Barmer rklärung für
„Rech: und Frieden« SOTISCH habe, sSe1 Sal eın Wesen, keine Hypostase,
das losgelöst ber der menschlichen Gesellschaft waäare12 Vielmehr sSe1 der
Staat, die politische Macht doch LL1UT Sachverwalter VO  n Interessen.
Darum se1 6S notwendig, die richtigen Interessen durchzusetzen, dann
verschwinde namlich auch der Staat VO:  } selbst Er werde überflüssig. [ J)as
Problem der polıtıschena erledigt sich also ach dieser, marxistisch
inspirlierten, Ansicht dadurch, da{fß PT als solche für böse gehalten wird,
dafß 11a aber, WEn schon Macht einzusetzen hat, diese wenıgsten
den richtigen Interessen dienen MUSSEeE Da diese Interessen aber heute
nicht aNSCHLCSSCH ZU Zuge kommen oder kommen können, kann c5 die
Aufgabe VO  } Christen allein se1IN, ihre Stimme ZU Protest rheben
Dıiese Einstellung scheint M1r freilich weder theologisch überzeugend
begründet se1nN, och 1m Umgang mıt politischer Macht einem
thisch vertretbaren rgebnis tführen Deshalb selenn nachdem Von

mptomen der Unsicherheit 1n der Einstellung der Christen ZUrTFr politi-
schenaau  CH wurde und sodann Ursachen für diese Einstel-
lung 1n der Jungsten Geschichte benannt wurden, weni1gstens umrißhaft
Aufgaben einer evangelischen Ethik des Politischen erorter

LU

Zunächst einmal scheint sich eine Fülle möglicher Ansatze einer CVaH-

gelischen des Politischen abzuzeichnen. ber dieser Findruck ist
irreführend, denn sieht 11a VOIN gewiß beachtenswerten Nuancen ab,
kann 1147 die Fragestellung auf 7WEe1 rundmodelle zurückführen. 1eSse
Grundmodelle werden üblicherweise miıt den Schlagworten »Zweireiche-
ehre« und »Königsherrschaft Christi« bezeichnet. Man hat diese beiden
Modelle auch als „»duale« und »monistische« Struktur der Ethik gekenn-
zeichnet etwa TW1N ilkens1? Der monistische Ansatz der Kön1gs-

Helmut Gollwitzer, Befreiung ZUT Solidarität. Einführung in die Evangelische
Theologie, 1978, 154

Gollwitzer, T{

Erwın Wilkens, Die politische Verantwortung der Kirche 1n der egenWwart, 1n
Zur politischen Verantwortung der Kirche, Bensheimer Hefte &x 1973, 24—52,

53i

84



herrschaft Christi leitet unmittelbar aus dem Evangelium einzelne politi-
sche Forderungen und Ansprüche ab ETr kann daher entschieden politische
Posıtion Berufung auf theologische Grundsätze beziehen. Solche
CNSC Verbindung VOI Theologie und Politik ist gleichzeitig se1inNne Wa
che, da CI 1L1UT leicht dem Sog politischer Heilslehren vertällt Der duale
oder besser zweifache Ansatz der Zweireichelehre hingegen unterscheidet
zwischen Glaube und Welt, 7zwischen eologie und Politik; E 1sSt sSomıt
offen für eine rationale Prüfung politischer Entscheidungen und laßt aum
für Ermessensfragen. Diese Zurückhaltung gegenüber Weıisungen politi-
sche eologie oder einer Theopoliti. kann jedoch auch ZUT Schwäche
werden: Der Rückzug aufs Grundsätzliche begünstigt Umständen
e1ine »Bewahrung des Bestehenden«, iın manchen Fäallen rlaubt 78

eine schicksalsergebene Haltung der Resignatıon.
Man kann diese angıge Charakterisierung der praktischen Wirkung

beider Modelle dann gelten lassen, sotern 111a sich dessen bewußt 1st, dafßß
das eigentlich schwierige Problem der Vermittlung VON politischer Wirk-
lichkeit und ethischer orderung damit 11UT oberflächlich un! unzurel-
chend bestimmt i1st |DIIS heutige gangıge Alternative VO  . »Zweireiche-
lehre« und »Königsherrschaft Christi« ist zudem erst 1m Jahrhundert

gestellt worden. S1e 1st auch nıcht mi1it der Verschiedenheit VOIN

lutherischer und reformierter Theologie erklären. Denn die annte
Zweireichelehre Wal die geme1ınsame Überzeugung der Wittenberger und
Genter Reformation, auch Wenn das calvinistische Gemeindeverständnis
eiıne theokratische Tendenz eher zuließ als das landesherrliche Kirchenre-
gıiment deutschen Luthertums.

Das Wort »Zwei-Reiche-Lehre« kam außerdem erst 1mM Kirchenkampf
auf und hat sich VOI em ach 1945 als Kurzformel eingebürgert und
dabei sogleic. VO  - eiINemM Wegwelser 1n einen »Irrgarten« (Johannes Hek
kel| verwandelt. Inzwischen hat 111a Grund zweifeln, ob das Wort sich
och innvoll und klärend in der theologischen Ethik verwenden laßt oder
ob 6S 1L1UT och als blofßes Etikett Dazu gibt 6S unterschiedliche
Interpretationen dieses Begriffs und verschiedene Vorstellungen, die
mıiıt ihm verbunden werden. aher hat INnan sich bei der Verwendung
dieses Terminus zunächst einmal eine SaNnzZc Reihe VOIl Mißver-
ständnissen und Mifsdeutungen abzugrenzen.

Die Zweireichelehre 1St nicht eine ausgearbeitete, etwa gal geschlossene
Theorie. In dieser Hinsicht i1st sS1e beispielsweise mıiıt der katholischen
Soziallehre oder auch mi1t manchen Naturrechtstheorien nicht einmal 1n
ihrem Anspruch, geschweige denn ihrer Ausführung vergleichen.
Zweireichelehre bezeichnet vielmehr eiıne Interpretationshilfe, e1iNe Anlei
tung ZUrTr Unterscheidung VOIl Welt und Gott, VOIN politischem mıiıt
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weltlicher Macht und christlichem Glauben ottes Macht S1e hält
dazu d. unterscheiden, WAas VOT K ZOFft (coram deo| gefordert und W as 1n
der Welt ıcoram hominibus] Cun, notwendig und geboten ist Diese
Unterscheidung 1st dabei 1n jeder S1ıtuation LICUH vollziehen

Sodann verführt allein schon das Wort „Reich« Mifßdeutungen 1ne
NEUCIC Interpretation schlägt daher VOL, den Begriff Reich durch das Wort
»Regierwelse« ersetzen!*. Von Luther selbst werden die Begriffe eliCc.
und Regıment nämlich wechselweise benutzt. Versuche, eine 7Zweireiche-
Teund Zweiregimentenlehre bereits bei Luther unterscheiden, haben

keiner überzeugenden Osung geführt IBEN Wort „Zweireichelehre«
befördert außerdem das Mifßsverständnis, als gehe c5 hierbei eine
cheidung zwelıler »Bereiche«, zweler »Raume« und die Sanktionie-
rung und Rechtfertigung einer »Doppelmoral«, während 6c5 doch eine
Unterscheidung innerhalb einer bestehenden, vorausgesetzten usam-
mengehörigkeit geht Beide Reiche, das geistliche Reich w1e das weltliche
eich, sind doch Oottes Reiche, in denen CI jedoch se1ne Herrschatt auf
unterschiedliche Weıse ausubt.

Dazuhin kommt 1n der Diskussion die Zweireichelehre vielfach die
Verquickung VO  } historischer Lutherinterpretation und heutiger Anwen-
dung, welche S1e einem: aum och entwirrbaren Problemknäuel WCCI-

den ieß Fuüur die historische Deutung Luthers i1st überdies beachten:
Einmal hat Luther keine eıgene politische Theorie entworten. uch die
Zweireichelehre 111 dies gerade nicht sSe1in. Vielmehr wurde Luther
theologischen tworten auft politische Fragen konkret herausgefordert.
Seine Unterscheidung VOINl 7zwel Reichen oder Regıimenten CGottes bot ihm
el eine Orientierungshilfe angesichts konkreter Anfragen und Sachpro-
blemen Zum anderen hat Luther diese Fragen nicht ausschließlich und
systematisch VO  } der Zweireichelehre her theologisch beantwortet. eine
eutungsmuster vielfältiger: Er griff beispielsweise auf die Dreı1-
ständelehre, auf die tradierte Unterscheidung VOIl geistlicher und weltli-
cher Gerechtigkeit, auf konventionelle Gerechtigkeitsvorstellungen, auf
den Epieikie-Gedanken 7zurück. Man tut Luther historisch Gewalt A
WE se1ne weithin eher zufällig veranlafiten Außerungen durchge-
hend systematisılert. Umgekehrt ist 6S eine unreflektierte Vergegenwärti1-
SUNg, Wenn meınt, die Zweireichelehre lasse sich gegenwärt1g NUTr

übernehmen, 111a ihren einzelnen Inhalten und Wertungen fest-
hält, also die Außerungen Luthers und des Luthertums Todesstrafe,

Hasselmann (Hg), Gottes Wirken 1n seiner Welt, Zur Diskussion die
Zweireichelehre, Heft 2, 1980, 162—-172 Thesen des Theologischen Ausschusses
der VEL. »{ JIIie beiden Regierweisen Ciottes.«



Widerstandsrecht, Obrigkeitsstaat, Ständeordnung und vielem anderen
mehr heute och für verbindlich erklärt Jle diese Konkretionen sind
heute überprüfen aufgrund veränderter Lebensverhältnisse und
Einsichten. e1 hat die Zweireichelehre den Sinn, zwischen Glaube und
Handeln des Christen, zwischen Person und erken, zwischen geistlicher
Gewalt und politischer Gewalt unterscheiden ehren S1e 1st Anleitung
ZUFT ahrnehmung christlicher Verantwortung 1m weltlichen en
Dabei nımmt s1e die Einsichten der Vernulft und die geschichtlichen
Umstände ernst

Das hrtZEinwand, die Zweireichelehre diene der passung die
vortindlichen Verhältnisse. Dieser Einwand, die Zweireichelehre führe
eiıner Legıtiımation des Bestehenden, steht hinter der Formel »Königsherr-
SC. Christi«. 1ese Formel Wal ursprünglic eine Reaktion auf den
TauUC. der Zweireichelehre 1m Drıitten Reich, UrCc. welche der otal-

mıt dem christlichen Glauben für vereinbar erklärt wurde. DiIie
Berufung auf die »Königsherrschaft Christi« sollte in dieser S1ıtuation den
Totalitätsanspruch des Staates auch theologisch als unzulässig abweisen.
Die Formel »Königsherrschaft Christi« also eine Protestformulierung,
eın inspruc politische Totalitätsansprüche. Bestritten wird iın ihr
der Totalitätsanspruch des Staates, indem diesem der Herrschaftsanspruch
Christi ebenso bsolut und total entgegengesetZt wird!>. Aus der negatıven
Abgrenzungsformel wurde dann ach 1945 aufgrund der veränderten
Siıtuation eine posıtıve rogramm{formel

Als posıtıver Programmsatz ist diese Formel jedoch überftordert: Ihre
Stärke zieht s1e nämlich 4AUS der Ablehnung totalitärer politischer Ansprü-
che Der chrıstliche Glaube entzieht sich politischer Verfügbarkeit, da ihm
Gott nicht 1mM politischen Geschehen offenbarend egegnet, sondern G GOt:
tes eITSC. unter dem Kreuz verborgen bleibt Aus dieser Glaubensaus-
Sapge sind keine einzelnen politischen Handlungsanweisungen abzuleiten,

deduzieren. Bedenkt inan dies, dann tührt eine theologische terpreta-
tıon der Berufung des Glaubens auf das errseiın Christi ihrerseits auch auf
die Fragestellung der Zweireichelehre zurück.

Grundlegend für die reformatorische Zweireichelehre i1st die Unter-
scheidung zwischen Vollmacht des Wortes und politischer aC. VoNn
Wort und chwert Das chwert ist das anschauliche Symbol politischer
e TE1LC. darf Macht nicht mıiıt Gewalttätigkeit gleichsetzen.
Das Phänomen der aC. gehört vielmehr den Grundgegebenheiten

Vgl Hans-Walter Schütte, Königsherrschaft Christi, Thesen ZUT Funktion ıner
theologisch-politischen Formel, anfred aumaotte (u.a.), ritik der politischen
Theologie, hExh 175, 1973, 16—28
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vorwegnehmen wollen, und denen eshalb politische rdnung als Verkör-
VOoNn Macht VOI vornherein verdächtig ist eWl1 kennzeichnet

eiıne Zweideutigkeit alle politischen Herrschaftsgebilde; diese Zweideutig-
keit, Ambivalenz verleiht dem Staat e1in anusgesicht. Man annn diese
Zweideutigkeit 1ın den Satz fassen, gelte »diea gebrauchen,
den Mißbrauch der aC verhindern«16. Theologische Deutung sieht
aufgrun dieser Ambivalenz die politische Macht, den Staat in der Span-
Nung zwischen dem andat ottes, ach dem OX der rhaltung der Welt

dienen hat, und der Verkehrung dieses Mandats in den dera des
Osen vertallenen Schrecken politischer Gewalttätigkeit. egen dieser
Beziehung des Staatsgedankens auf den Gottesgedanken verbietet sich
theologischer Ethik, den aa vergoötzen, hypostasieren: „Nicht
göttlic. i1st der Staat, sondern CI hat GCSOtt dienen«17. Retormatorische
Theologie sieht zudem 1m Staat eC1M erkzeug des verborgenen Gottes; s$1€e
sieht iın ihm nicht die offenbare Macht ottes Werk I die »Zwiegesich-
tigkeit« des Staates gründet iın der Zwiegesichtigkeit des 1n der Geschichte
überhaupt verborgenen ottes er ND: selbst wird infolge dieser nNnter-
scheidung VO  z} menschlicher Macht un! CJottes aCcC einNner profanen,
eiINerTr weltlichen Angelegenheit. Diese Unterscheidung schließt 7zudem die
Absage alle totalitären politischen Ansprüche eın SO hat die
Synode Yklärt »|Jas vangelium widerstreitet jedem Versuch, eine
bestimmte menschliche Gesellschaftsordnung als bsolut behaupten
und S1€e mıiıt Gewalt als etztes Ziel der Menschheit durchzusetzen. Das
Evangelium rückt uns den Staat unter die gnädige Anordnung ottes, die
WIT 1n Geltung wIi1ssen, unabhängig VOIl dem Zustandekommen der staatli-
chen Gewalt oder ihrer polıtıschen Gestalt Das Evangelium befreit uns

dazu, 1 Glauben Neın jedem Totalitätsanspruch menschli-
cher acht, für die VON ihr Entrechteten und Versuchten eiNzZutreten und
lieber leiden, als Gott-widrigen (‚esetzen und Anordnungen gehor-
chen«18. ber ist diese Auffassung Von politischer Macht och möglich,
Wenn die pannung zwischen politischer AaC. und Glaube die Macht
(,ottes nicht mehr 1ın 4C ist‘

Damıit bricht eine sehr tiefreichende un schwer eindeutig beantwor-
tende rage au nämlich die, ob eiıne letzte Sinndeutung des Staates ohne
Religion überhaupt möglich ist Fuüur die egründung politischeralw1e
für die Begründung des Rechts wurde VON jeher Religion beansprucht Der
menschlichen Lebens überhaupt. In Beziehung ihm hat sich darum
auch christlicher Glaube auszulegen. DiIie Vorstellung, eiıne theologische

Gerhard Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens, Band HIL, 1979, 454
Ebeling H, 490



Sicht des Lebens könne Phänomen der Macht vorbeigehen, 1st grund:
saätzlich abwegig. Denn a und das Streben, Macht gewınnen,
kennzeichnet nicht 1Ur politische Vorgänge, sondern bereits die alltägli-
chen Beziehungen zwischen Menschen. Das Phänomen der Macht 1st aber
ın sich selbst strıtt1g. eht 11an VO  b der Möglichkeit des Mißbrauchs der
CdUus, iegt das weithin anerkannte Urteil nahe, »Macht sich se1
böse«. ber eın solches Urteil verkennt, dafß nicht 1Ur das BOse, sondern
auch Gerechtigkeit und 1e Macht haben können un! der Macht ur
ten, wirksam werden. eht VOIl diesen ganz allgemeinen
Überlegungen Zu Phänomen der Macht als menschlicher Grundgegeb-
eıt aus, 1st davon die Gestaltung und Ausformung VO  - a
politischen Herrschaftsgebilden nicht auszunehmen. Das ist kritisch e1N-
zuwenden theologische Tendenzen, welche eine herrschaftsfreie
Gesellschaft anstreben und diese zumindest 1n der YC zeichenhatft
Mißbrauch solcher Legıtımatıon ist Zynısmus und Heuchelei, die Benut-
ZUNS der Religion 1n einer instrumentalisierten »Politischen Theologie«
z.B bei Macchiavelli)} entlastet freilich nicht VON der rage, ob der Staat
11UT als Zweckeinrichtung, als funktionstüchtige Maschinerie legitimiert
werden kann oder ob nicht eiıner tieferen egründung bedart 1ese rage
treilich stOÖflt weıt 1Ns Grundsätzliche VOT ))Ob eiıne auf reın rationale
Zweckmälßligkeitserwägungen egründete Auffassung des Politischen trag-
tähig 1st, hängt VO  - der weitergreifenden rage ab, ob das humane thos,
das geschichtlich mıiıt demokratischem Denken verbunden lst, lebenstähig
leibt, WCL1L1 VO  w seiınen ursprünglichen religiösen Wurzeln völlig abge-
trennt se1in wird«19.

Bisher galten die Überlegungen der Einstellung des Christen
politischer acht, also dem, Was 111411 herkömmlich Staatsgesinnung

i1ne Staatstorm 1st daraus unmittelbar nicht abzuleiten. Karl Barths
odell einer Analogie VO  w Christengemeinde und demokratischem
Rechtsstaat ist 1n dieser Hinsicht problematisch: Es gibt keine heologi
sche Lehre VO  w den Staatsf/ormen.

Instıtutionen, nicht UL, aber VOTI allem auch politische Instiıtutionen
sind zudem jeweils Ergebnis geschichtlicher Erfahrungen Man kann beim
Versuch, die jeweilige Verfassung eines Staates verstehen, nıcht VO  -

dessen Geschichte bsehen Instıtutionen sind weder Entwürte reiner
zeitloser ern  t/ och auch eıner außergeschichtlichen Offenbarung
entstammende Gebilde Darum wird sich gerade evangelische Ethik hüten

EKD-Synode Junı1 1956 Zur Stellung der Kirche ZU aa ÖOst und
West, zıt nach Violett-Buch S Obrigkeitsschrift VO  - Bischof Dibelius 1963>,

Ebeling 1L, 485
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mussen, estimmte geschichtliche Entwicklungen mıiıt dem Unbedingt
heitsanspruch des Ewıgen gleichsam überwölben

Bedenkt inan diese grundsätzliche Einschränkung, olgt daraus frei:
ıch keineswegs, für christliche Ethik die Verfassung eines Staates
beliebig sSe1 Evangelisch estimmte ist bei der Beurteilung VO  }
Staatsformen nicht in der Sıtuation dessen, ür den in der Nacht alle
Katzen sIau sind. Arthur Rich hat erst VOI kurzem das Verständnis VOI
ottes Macht als gerechter aC und ihrer Unterscheidung VO  5 der
Zweideutigkeit menschlicher Macht Berufung auf Schweizer
Rechtsphilosophen zugespitzt AA These, wonach die rechtsstaatliche
Gewaltenteilungslehre »sakularisierte Irinıtat« se120 Während eın aut
Alleinherrschaft abgestelltes, »monokratisches« Machtverständnis ZUT

Idee des bloßen Machtstaates führt, ergi sich ach Rich aus einem
dialogischen Machtgebrauc. die dee der Gewaltenteilung und der politi-
schen Beteiligung der Bürger. Rechtlich Jegitimierte Macht bedarf nämlich
einer Begrenzung des 1mMMer möglichen Machtmifßbrauchs Bereıts Mon
tesquieu hat dies 1n gleicher Weılse begründet: »|)amı 11447 die An
nicht mißbrauchen kann, i1st eine T'  ung der iınge nOt1g, kraft derer
Macht Macht aufzuhalten vermag«**, Diese These ist ZW ar nicht unall-
fechtbar: Denn weder die Entwicklung des Trinitätsdogmas och die
Entstehungsgeschichte die Interpretationsfragen der Gewaltentei-
Jungslehre lassen eiıne unmittelbare Entsprechung VOI Trinitätslehre und
politischer Gewaltenteilung Dennoch nthält diese ese einen wich-
tıgen Hınvwels: Denn das christliche Bekenntnis ZUr[r Kondeszendenz (:Ot-
tes, ZAUT Menschwerdung, ewirkt eine andlung 1m Gottesverständnis
und wird eben adurch ZUT urzel christlicher Trinitätslehre. Die INa
ist neben dem Kreuz das Grundsymbol christlichen Glaubens 1eSES
Grundsymbol deutet zugleich 1 umtfassenden Sinne Wirklichkeit und
aßt dabei auch die politische Wirklichkeit nicht unverwandelt. Aus dem
Trinitätsglauben o1g eine Unterscheidung VOI politischer aC. und
Glaubenszeugnis, konkret VOIN Staat und christlicher Gemeinde, weil der
dem Glauben offenbare Gott ın der politischen und geschichtlichen Realıi-
tat verborgen ist und bleibt

Diese Spannung zwischen Glauben die Macht Gottes und Einsicht in
die Notwendigkeit, w1e Zweideutigkeit politischer Macht, scheidet für
den recht verstandenen christlichen Glauben die Möglichkeit der Theokra-
t1ie w1e ihrer profanen Varıanten ideologischer Iyranneı 4l  n Christlicher

Artur Rich, Radikalıität und Rechtsstaatlichkeit, 1978, 27—-60 Das Problem
des Rechtsstaates aus der Sicht christlicher Radikalıität.

21 Montesquieu, De “esprit des LO1s AlL,
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Glaube kann, recht verstanden, sich allerdings auch nicht ZU walt
einer anarchistischen, herrschaftsfreien und machtlosen Gesellschaft auf
schwingen. ETr nthält vielmehr eine Nähe emälfßßigten Staatsauffassun-
SCHL, 1n denen die Macht durch das ee un! VIrC geordnete inst1itut10-
nelle Vertahren gebändigt wird. DIie Ausgestaltung solcher rechtsstaatli-
chen Staatsordnung 1st 1m einzelnen dann Te111C iıne ac politischer
ern und geschichtlicher Erfahrung. Im Rahmen des Grundverständ-
N1SsSESs christlichen aubens und der darin eingeschlossenen 1C. VO

Leben des Christen in der Welt, auch und gerade 1in der politischen Welt,
hat darum eiıne rechtsstaatliche Gewaltenteilungslehre ihren Sınn und
ihren Ort Diese Gewaltenteilungslehre hat sich dann freilich ın ihrer
politischen und rechtlichen Verwirklichung dadurch als zweckdienlich
und ichtig auszuwelsen, S1€e menschliche Freiheit und Verantwortung
schützt. Dabei sind dann Kriterien der ® gerade auch einer christli-
chen Tradition verpflichteteten theologischen Ethik, 1 einzelnen
Geltung bringen

Das Christentum hat VON Anfang die Überzeugung vertreten,
das (;ewIissen die aCcC. und nicht die aC. das Gew1lssen beurteilen
habe Diese Überzeugung enthält nicht den Anspruch, die rechte Staats-
lehre besitzen und er 1n der FErkenntnis politischer Realıität dem
Unglauben, der »hloßen« Vernuntft überlegen sSe1in. eiINer weltan-
schaulich pluralistischen, saäkularen Gesellschaft kann überdies heute der
Staat seinen Anspruch auf politische Gestaltung nicht anders denn mıiıt
allgemein einsichtigen Argumenten vertreten. Gerade die 1mM christlichen
Glauben beschlossene Entmachtung jeden politischen Anspruchs, letzte
verbindliche Autoritat se1n, gibt aber auch den aa frei. S1e ihn
ZWAar nicht frei VO  ; ethischen ewertungen, ohl aber gewährt s1e ihm die
Freiheit sachbezogener, zweckdienlicher Gestaltung politischer Ver-
hältnisse. Politische Prophetie der Kirche oder politische eologie, die
dem Staat Gestaltung und Handeln vorschreiben wollen, werden damit
entbehrlich S1e können politisch verhängnisvoll sich auswirken. Die
unverstellte und offene Wahrnehmung politischer Wirklichkeit und die
tehlende Eindeutigkeit jeglicher politischer acht, sollte Christen davor
, die politische Prophetie dahingehend mifßzuverstehen, »als solle
und onne sich die Kirche ber ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche
Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneıgne : Barmer
These) DIie OtSC der Kirche nthält allein den RufZl Glauben. Der
Ruf A Glauben trifft aber auft eiıne Lebenswirklichkeit, der nicht
zuletzt die Probleme des Staates als organıslerter, politischerDgehö
IC  5 Er kann nicht ohne solchen ezug und ohne Folgen für die Lebens-
wirklichkeit laut werden und sich vernehmbar machen. Darum können
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die Probleme staatlichen Handelns und politischer Ethik Sal nicht außen
VOT der Kirchentür Jleiben Evangelischer Glaube sieht sich 1er in eine
Spannung Christian GO'rat VOIl Krockow hat diese Spannung for:
muliert, WLn CI einerse1ts feststellt „»Menschliche Politik eiıne Politik
die Freiheit un! Würde des Menschen achtet und wahrt i1st KT 1n einem
Horıiızont des Unglaubens möglich«22, und andererseits zugleich ragt »Ist
ungläubige Politik ohne ihre Spannung Z Glauben hin möglich? Mufß
S1e, als Vorletztes absolut ‘Jnicht 1m Upportunıismus verdorren
und Letzten scheitern«23? IDEN i1st und bleibt in der Jat letztlich eine
offene rage, weil die Beantwortung 11UT eine Antwort des GGew1lssens se1n
kann, die sich gerade dem direkten politischen Zugriff entzieht und eben
deshalb ZUTI konkreten Verantwortung für einen menschenwürdigen Staat
verpflichtet

EeSus hat seiner eıt auf diese rage eine Antwort gegeben 1n der
Zinsgroschenperikope: »Gebt dem Kalser, Was des Kaılsers 1St, und Gott,
W as ottes 1St« Markus I7 Leopold VOIl an diese Antwort
das wichtigste und folgenreichste Wort Jesu*® Dıiese Wertung i1st sicherlich
übertrieben. ber 1n der Auslegung dieses Wortes und 1n Auseinanderset-
ZUNg miıt ihm haben se1t Zzw el Jahrtausenden Christen das Verhältnis VOLl

Glaube und politischer Macht Je LCUu bestimmen gehabt. iıne schied:
lich-friedliche rennung VOIl Politik und Glaube, VON theologischer Refle
X10N und staatlicher Realıität wird diesem Bibelwort wen1g gerecht, wl1e
eine Vermischung VO  w Theologie und Politik. DiIie 1er gerade theologisch
gebotene Differenzierung wird darum jene pannung niemals utheben
können, iın welcher ach dem oOhannesevange ium die Konfrontation
zwischen Jesus und Pilatus, zwischen der aC des aubens und der
a der Politik sich abspielt Jesu Machtanspruch ist ZWAarTr nicht der
eines politischen Machthabers, WenNnn 5T Pilatus antwortet »Meın Reich 1st
nicht VO  3 dieser Welt« (Joh 18,36) Di1e Autoriıtat des Staates eru nicht
auf se1iner Anerkennung selitens des christlichen Glaubens. Dennoch welst
esus auch Pilatus auf sSE1INeE Verantwortung VOT Gott hin, WC: ihn
daran erinnert, auch keine Macht ber ih: hätte, s1e würde ihm
denn VO  5 oben gegeben Joh I10) 1eses Wort Jesu zeigt, w1e das gesamte
Neue JTestament, dem Christen einen anderen Weg als 6r 1m damaligen
Judentum vertreten wurde: Weder der politische amp der Zeloten, och

Christian raf VO  - Krockow, Verantwortung für den Unglauben eın politi-
sches Traktat über den Glauben, 1n Heinrich Albertz/Joachim Thomsen (Hg],
Christen 1n der Demokratie, 1978, 19/—209, €a 197
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der Rückzug AdUus der politischen Welt ann der Weg der unger Jesu sSe1in.
Von ihnen wird vielmehr praktischer Gehorsam iın der Welt erwartet, ohne
da{fß dazu für das konkrete Verhalten 1ın Staat und Gesellsc 1Ns Einzelne
gehende Vorschriften gegeben würden. Deutlich ist 1Ur das CInGe, dafßß alle
irdische Ordnungen, alle Reiche dieser Welt 1mM Schatten des kommenden,
1n esus anbrechenden Reiches Gottes und se1NeESs Anıspruchs stehen. ber
Solange das Reich (Gottes nicht das Reich des Kalsers, die politische Macht
beseitigt hat, gilt cS auch für Christen, iın Verantwortung und Nüuüchtern-
eıt sich gerade aufgrund ihres Glaubens den rechten ebrauch,
die rechte Ordnung politischer Macht unablässig mühen?5. Darum hat
der christliche Glaube Folgen auch für das politische eben, weil CT eine
Grundeinstellung SA politischen Macht und eine Einschätzung der Aufga-
ben des Staates in der och nicht erlösten Welt vermittelt, deren Vergessen
und Milßsachtung sowohl Glaube als auch Politik beeinträchtigen und
schaden.

Protessor Dr Martın Honecker, Auf dem eiler 3J1, 5 300 onnn
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